
  

 

KAUFMÄNNISCHE DIREKTION 
 

ABTEILUNG  
PERSONALANGELEGENHEITEN 

 

 

 

 Seite 1 von 3  1619_20130419 

       

 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch
§ 93 

Begriff des Staatsgeheimnisses  

(1) Staatsgeheimnisse sind Tatsachen, Gegenstän-

de oder Erkenntnisse, die nur einem begrenzten 

Personenkreis zugänglich sind und vor einer 

fremden Macht geheim gehalten werden müssen, 

um die Gefahr eines schweren Nachteils für die 

äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-

land abzuwenden. 

(2) Tatsachen, die gegen die freiheitl iche demokra-

tische Grundordnung oder unter Geheimhaltung 

gegenüber den Vertragspartnern gegenüber der 

Bundesrepublik Deutschland gegen zwischen-

staatlich vereinbarte Rüstungsbeschränkungen 

verstoßen, sind keine Staatsgeheimnisse.  

§ 94 

Landesverrat 

(1) Wer ein Staatsgeheimnis 

1. einer fremden Macht oder einem ihrer Mit-

telsmänner  mitteilt oder 

2. sonst an einen Unbefugten gelangen lässt 

oder öffentlich bekanntmacht, um die Bun-

desrepublik Deutschland zu benachteiligen 

oder eine fremde Macht zu  begünstigen, und 

dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils 

für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland herbeiführt, wird mit Freiheits-

strafe nicht unter einem Jahr bestraft.  

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe 

lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe 

nicht unter fünf Jahren. Ein besonders schwerer 

Fall l iegt in der Regel vor, wenn der Täter 

1. eine verantwortliche Stellung missbraucht, 

die ihn zur Wahrung von Staatsgeheimnissen 

besonders verpflichtet, oder 

2. durch die Tat die Gefahr eines besonders 

schweren Nachteils für die äußere Sicherheit 

der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt.  

§ 95 

Offenbaren von Staatsgeheimnissen 

(1) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtl i-

chen Stelle oder auf deren Veranlassung geheim 

gehalten wird, an einen Unbefugten gelangen 

lässt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch 

die Gefahr eines schweren Nachteils für die äu-

ßere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 

herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 

Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, wenn die 

Tat nicht in § 94 mit Strafe bedroht ist.  

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe 

Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jah-

ren. § 94 Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.  

§ 96 

Landesverräterische Ausspähung;  

Auskundschaften von Staatsgeheimnissen  

(1) Wer sich ein Staatsgeheimnis verschafft, um es 

zu verraten (§ 94), wird mit Freiheitsstrafe von 

einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.  

(2) Wer sich ein Staatsgeheimnis, das von einer 

amtlichen Stelle oder auf deren Veranlassung 

geheim gehalten wird, verschafft, um es zu o f-

fenbaren (§ 95), wird mit Freiheitsstrafe von 

sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Der 

Versuch ist strafbar. 

 

 

§ 97 

Preisgabe von Staatsgeheimnissen  

(1) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtl i-

chen Stelle oder auf deren Veranlassung geheim 

gehalten wird, an einen Unbefugten gelangen 

lässt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch 

fahrlässig die Gefahr eines schweren Nachteils 

für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland verursacht, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtl i-

chen Stelle oder auf deren Veranlassung geheim 

gehalten wird und das ihm kraft seines Amtes, 

seiner Dienststellung oder eines von einer amtl i-

chen Stelle erteilten Auftrages zugänglich war, 

leichtfertig an einen Unbefugten gelangen läss t 

und dadurch fahrlässig die Gefahr eines schwe-

ren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bun-

desrepublik Deutschland verursacht, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-

strafe bestraft. 

(3) Die Tat wird nur mit Ermächtigung der Bundes-

regierung verfolgt. 

§ 97b 

Verrat in irriger Annahme eines illegalen Ge-

heimnisses 

(1) ... 

(2) War dem Täter als Amtsträger oder als Soldat 

der Bundeswehr das Staatsgeheimnis dienstlich 

anvertraut oder zugänglich, so  

(3) wird er auch dann bestraft, wenn nicht zuvor der 

Amtsträger einen Dienstvorgesetzten, der Soldat 

eines Disziplinarvorgesetzten um Abhilfe angeru-

fen hat. Dies gilt für die für den öffentlichen 

Dienst besonders Verpflichteten und für Perso-

nen, die im Sinne des § 353b Abs. 2 verpflichtet 

worden sind, sinngemäß. 

§ 120 

Gefangenenbefreiung 

(1) ... 

(2) Ist der Täter als Amtsträger oder als für den 

öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter ge-

halten, das Entweichen des Gefangenen zu ver-

hindern, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 

fünf Jahren oder Geldstrafe. 

§ 133 

Verwahrungsbruch 

(1) Wer Schriftstücke oder andere bewegliche Sa-

chen, die sich in dienstlicher Verwahrung befin-

den oder ihm oder einem anderen dienstlich in 

Verwahrung gegeben worden sind, zerstört, be-

schädigt, unbrauchbar macht oder der dienstl i-

chen Verfügung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Dasselbe gilt für Schriftstücke oder andere be-

wegliche Sachen, die sich in amtlicher Verwah-

rung einer Kirche oder anderen Religionsgesel l-

schaft des öffentlichen Rechts befinden oder von 

dieser dem Täter oder einem anderen amtlich in 

Verwahrung gegeben worden sind. 

(3) Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als 

Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst be-

sonders Verpflichteten anvertraut worden oder 
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zugänglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 

 

§ 201 

Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt  

1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines  

anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder 

2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht 

oder einem Dritten zugänglich macht.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das nicht zu 

seiner Kenntnis bestimmt nichtöffentliche ge-

sprochene Wort eines anderen mit einem Abhör-

gerät abhört. 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 

Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder 

als für den öffentlichen Dienst besonders Ver-

pflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt 

(Absätze 1,2). 

§ 203 

Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) ... 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes 

Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Le-

bensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Be-

triebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das 

ihm als 

1. Amtsträger, 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Ver-

pflichteten, 

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach 

dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,  

4. Mitglied eines für eine Gesetzgebungsorgan 

des Bundes oder eines Landes tätigen Unter-

suchungsausschusses, sonstigen Ausschus-

ses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des 

Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft 

eines solchen Ausschusses oder Rates oder 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der 

auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Oblie-

genheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich 

verpflichtet worden ist anvertraut worden o-

der sonst bekanntgeworden ist.  

Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse eines anderen gleich, die für Auf-

gaben der öffentlichen Verwaltung erfasst wor-

den sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, 

soweit solche Einzelangaben anderen Behörden 

oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentl i-

chen Verwaltung bekanntgegeben werden und 

das Gesetz dies nicht  untersagt.  

(3) ... 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, 

wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem 

Tode des Betroffenen unbefugt offenbart.  

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der 

Absicht, sich oder einen anderen bereichern 
oder einen anderen zu schädigen, so ist die 

Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 

Geldstrafe. 

§ 204 

Verwertung fremder Geheimnisse 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich 

ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu des-

sen Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet 

ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend.  

§ 331 

Vorteilsannahme 

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen 

Dienst besonders Verpflichteter, der für die 

Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen 

Dritten fordert, sich versprechen läss t oder an-

nimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil 

für sich oder einen Dritten als Gegenleistung da-

für fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 

dass er eine richterliche Handlung vorgenommen 

hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheits-

strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-

straft. Der Versuch ist strafbar.  

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn 

der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil 

sich versprechen lässt oder annimmt und die zu-

ständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse 

entweder die Annahme vorher genehmigt hat o-

der der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige er-

stattet und sie die Annahme genehmigt.  

§ 332 

Bestechlichkeit 

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen 

Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vor-

teil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung 

dafür fordert, sich versprechen lässt oder an-

nimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenom-

men hat oder künftig vornehme und dadurch se i-

ne Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen 

würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Mona-

ten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schwe-

ren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 

drei Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist 

strafbar. 

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil 

für sich oder einen Dritten als Gegenleistung da-

für fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 

dass er eine richterliche Handlung vorgenommen 

hat oder künftig vornehme und dadurch seine 

richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen 

würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 

bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren 

Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs 

Monaten bis zu fünf Jahren. 

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für 

eine künftige Handlung fordert, sich versprechen 

lässt oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 

schon dann anzuwenden, wenn er sich dem an-

deren gegenüber bereit gezeigt hat,  

1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen 

oder, 

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen 

steht, sich bei Ausübung des Ermessens 

durch den Vorteil beeinflussen zu lassen.  

§ 335 

Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und 

Bestechung 

(1) In besonders schweren Fällen wird  

1. eine Tat nach 

a. § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbin-

dung mit Abs. 3, und 

b. § 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils 

auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Fre i-

heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 

Jahren und 

2. eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbin-

dung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe nicht 

unter zwei Jahren bestraft.  

(2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Ab-

satzes 1 liegt in der Regel vor, wenn  

1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Aus-

maßes bezieht, 

2. der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt, die 

er als Gegenleistung dafür gefordert hat, 

dass er eine Diensthandlung künftig vor-

nehme, oder 

3. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied 

einer Bande handelt, die sich zur fortge-
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setzten Begehung solcher Taten verbunden 

hat. 

 

 

§ 353b 

Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer 

besonderen 

Geheimhaltungspflicht 

(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als 

(2) Amtsträger, 

1. für den öffentlichen Dienst besonders Ver-

pflichteten oder 

2. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach 

dem Personalvertretungsgesetz wahrnimmt, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgewor-

den ist, unbefugt offenbart und dadurch wich-

tige öffentliche Interessen gefährdet,  wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die 

Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen 

gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis 

zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  

(3) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, 

unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, 

zu deren Geheimhaltung er 

1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzge-

bungsorgans des Bundes oder eines Landes 

oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist 

oder 

2. von einer anderen amtlichen Stelle unter 

Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung 

der Geheimhaltungspflicht förmlich verpflich-

tet worden ist, an einen anderen gelangen 

lässt oder öffentlich bekanntmacht und 

dadurch wichtige öffentliche Interessen ge-

fährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(4) Der Versuch ist strafbar. 

(5) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die 

Ermächtigung wird erteilt  

1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsor-

gans 

a. in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem 

Täter das Geheimnis während seiner Tä-

tigkeit bei einem oder für ein Gesetzge-

bungsorgan des Bundes oder eines Lan-

des bekanntgeworden ist,  

b. in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1;  

2. von der obersten Bundesbehörde 

a. in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem 

Täter das Geheimnis während seiner Tä-

tigkeit sonst bei einer oder für eine Behör-

de oder bei einer anderen amtlichen Stelle 

des Bundes oder für eine solche Stelle be-

kanntgeworden ist, 

b. in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn 

der Täter von einer amtlichen Stelle des 

Bundes verpflichtet worden ist; 

c.  von der obersten Landesbehörde in allen 

übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2.  

§ 355 

Verletzung des Steuergeheimnisses  

(1) Wer unbefugt 

1. Verhältnisse eines anderen, die ihm als 

Amtsträger 

a. in einem Verwaltungsverfahren oder e i-

nem gerichtlichen Verfahren in Steuersa-

chen, 

b. in einem Strafverfahren wegen einer 

Steuerstraftat oder in einem Bußgeldver-

fahren wegen einer Steuerordnungswid-

rigkeit, 

c. aus anderem Anlass durch Mitteilung e i-

ner Finanzbehörde oder durch die gesetz-

lich vorgeschriebene Vorlage eines Steu-

erbescheides oder einer Bescheinigung 

über die bei der Besteuerung getroffenen 

Feststellungen bekanntgeworden sind, 

oder 

2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheim-

nis, das ihm als Amtsträger in einem der in 

Nummer 1 genannten Verfahren bekanntge-

worden ist, offenbart oder verwendet, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Den Amtsträgern im Sinne das Absatzes 1 ste-

hen gleich  

1. für den öffentlichen Dienst besonders Ver-

pflichteten, 

2. amtlich zugezogene Sachverständige und 

3. die Träger von Ämtern der Kirchen und ande-

ren Religionsgesellschaften des öffentlichen 

Rechts. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetz-

ten oder des Verletzten verfolgt. Bei Taten amt-

lich zugezogener Sachverständiger ist der Leiter 

der Behörde, deren Verfahren betroffen ist, ne-

ben dem Verletzten antragsberechtigt.  

§ 358 

Nebenfolgen 

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs 

Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 332, 336, 

340, 343, 344, 345 Abs. 1 und 3, §§ 348, 352 bis 

353b Abs. 1, §§ 354, 355 und 357 kann das Gericht 

die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 

Abs. 2), aberkennen. 

 

 


